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Erwägungen

E. 1
Die Parteien standen seit dem 29. Juli 2019 vor Vorinstanz in einem Ehe- schutzverfahren
(Urk. 1). Nach ausführlichem Schriftenwechsel erliess die Vor- instanz am 29. Mai 2020
ein Teilurteil (Urk. 74 S. 33 ff. = Urk. 79 S. 33 ff.). Am 15. Juni 2020 erhob der
Gesuchsgegner Berufung (Urk. 77). Mit separater Einga- be, ebenfalls vom 15. Juni 2020,
stellte er den Antrag, es sei der Dispositiv-Ziffer 7 des angefochtenen Entscheids, welche
ein Auskunftsbegehren zu seinen finan- ziellen Verhältnissen betraf, die aufschiebende
Wirkung zu erteilen (Urk. 78 S. 2). Mit Präsidialverfügung vom 22. Juni 2020 wurde der
Gesuchsgegner zur Leistung eines Kostenvorschusses verpflichtet (Urk. 83 S. 2).
Gleichzeitig wurde der Beru- fung gegen Dispositivziffer 7 des Teilurteils des
Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 29. Mai 2020
einstweilen die aufschie- bende Wirkung erteilt, dem Gesuchsgegner die Frist für die
Auskunftserteilung einstweilen abgenommen und der Gesuchstellerin Frist für die
Stellungnahme zum prozessualen Gesuch angesetzt (Urk. 83 S. 2). Nach Eingang der
Stellung- nahme (Urk. 85) wurde mit Präsidialverfügung vom 27. Juli 2020 der Berufung
gegen Dispositivziffer 7 des Teilurteils die aufschiebende Wirkung zuerkannt und verfügt,
dass die Frist für die Auskunftserteilung abgenommen bleibe (Urk. 88 S. 5).

E. 2
Am 4. August 2020 orientierten beide Parteivertretungen die Kammer dar- über, dass die
Parteien eine umfassende Scheidungskonvention geschlossen hät- ten und sich Weiterungen
im Berufungsverfahren erübrigen würden (Urk. 89, 90). Mit Zuschrift vom 17. September
2020, beim Obergericht eingegangen am 18. September 2020, teilte der Gesuchsgegner mit,
dass die Parteien mit Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 15. September 2020
geschieden worden seien, das Urteil gleichentags in Rechtskraft erwachsen sei und er die
Berufung zurückziehe (Urk. 94). Das Berufungsverfahren ist demnach abzuschreiben (Art.
241 Abs. 3 ZPO).

E. 3
Mit dem Rückzug wird auch die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und
Entschädigungsfolge rechtskräftig. Antrags- und vereinbarungsgemäss sind die

- 3 - Gerichtskosten des Rechtsmittelverfahrens dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Ziff. 18
der Scheidungsvereinbarung [Urk. 95/2 S. 9]; Urk. 94 S. 2). In Anwen- dung von § 5 Abs.
1, § 6 Abs. 2 lit. b sowie § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die
Entscheidgebühr des Berufungsverfahrens auf Fr. 1'500.– festzusetzen. Eine
Parteientschädigung an die Gesuchstellerin ist unter Hinweis auf Ziff. 20 der
Scheidungsvereinbarung nicht zuzusprechen (Urk. 95/1 S. 10, 95/2 S. 9). Es wird
beschlossen:
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